
Referendumsvorlage 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2026 Nr. ... ausgegeben am ... 2026 

 

Kundmachung 
vom … 

des Beschlusses Nr. 88/2026 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 20. März 2026 
Zustimmung des Landtags: 12. Juni 20261 

Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: … 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss 
Nr. 88/2026 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 
 

 
1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 53/2026 
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Anhang 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 88/2026 

vom 20. März 2026 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 18. Dezember 2019 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbe-
hörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung), der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) Nr. 
600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) 
2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkon-
trakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 
Investmentfonds verwendet werden, und der Verordnung (EU) 
2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers2, be-
richtigt in ABl. L 131 vom 5.5.2022, S. 9, ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) 2019/2176 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1092/2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf 
Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken3 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

 
2 ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 1. 
3 ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 146. 
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3. Die Richtlinie (EU) 2019/2177 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2019 zur Änderung der Richtlinie 
2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versiche-
rungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II), der Richt-
linie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente, und der Richt-
linie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsys-
tems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung4 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

4. Die Vertragsparteien erkennen an, dass mit diesem Beschluss die Ver-
einbarung umgesetzt wird, auf die in Abs. 2 der Schlussfolgerungen 
des Rates auf der Tagung der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU 
und der dem EWR angehörenden EFTA-Staaten vom 14. Oktober 2014 
zur Übernahme der ESA-Verordnungen der EU in das EWR-Ab-
kommen Bezug genommen wird5, und dass er folglich entsprechend den 
in den Schlussfolgerungen enthaltenen Grundsätzen ausgelegt werden 
sollte. 

5. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1 (Richtli-
nie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32019 L 2177: Richtlinie (EU) 2019/2177 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 27.12.2019, 
S. 155)" 

Art. 2 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 23b (Richt-
linie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates) folgen-
der Gedankenstrich angefügt: 
"- 32019 L 2177: Richtlinie (EU) 2019/2177 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 27.12.2019, 
S. 155)" 

 
4 ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 155. 
5 Schlussfolgerungen des Rates auf der Tagung der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU 

und der dem EWR angehörenden EFTA-Staaten, 14178/1/14 REV 1. 
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Art. 3 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 31ba (Richt-
linie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32019 L 2177: Richtlinie (EU) 2019/2177 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 27.12.2019, 
S. 155)" 

Art. 4 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird Nummer 31baa (Verord-
nung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates) wie 
folgt geändert: 
1. Folgender Gedankenstrich wird angefügt: 

"- 32019 R 2175: Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 
27.12.2019, S. 1), berichtigt in ABl. L 131 vom 5.5.2022, S. 9" 

2. Der Text von Anpassung a erhält folgende Fassung: 
"Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkom-
men und sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, be-
zeichnen die Ausdrücke Mitgliedstaat(en) und zuständige Behörden 
neben ihrer Bedeutung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten be-
ziehungsweise deren zuständige Behörden." 

3. Nach Anpassung e wird folgende Anpassung eingefügt: 
"ea) Beschlüsse, Interimsbeschlüsse, Mitteilungen, einfache Ersuchen, 

Widerrufe von Beschlüssen und sonstige Massnahmen der EFTA-
Überwachungsbehörde nach Art. 27d Abs. 2 und 3, Art. 27e 
Abs. 1, Art. 38b Abs. 1, Art. 38c Abs. 3, Art. 38d Abs. 5, Art. 38g 
Abs. 1, Art. 38h Abs. 1, Art. 38i Abs. 1 und Art. 38k Abs. 8 wer-
den unverzüglich auf der Grundlage von Entwürfen angenom-
men, die die ESMA von Amts wegen oder auf Ersuchen der 
EFTA-Überwachungsbehörde ausarbeitet." 

4. Nach Anpassung f wird folgende Anpassung eingefügt: 
"fa) In Art. 2 Abs. 1 Nummer 18 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der 

Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt." 
5. Nach Anpassung h werden folgende Anpassungen eingefügt: 

"ha) In Art. 27 Abs. 4 Unterabs. 1 Satz 1 und in den Unterabs. 2 und 3 
wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch das Wort 
‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 
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hb) Art. 27b wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. 

durch die EFTA-Überwachungsbehörde im Falle des Be-
triebs solcher Tätigkeiten in einem EFTA-Staat‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 2 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. 
der EFTA-Überwachungsbehörde im Falle von Wertpapier-
firmen oder Marktbetreibern, die einen Handelsplatz in 
einem EFTA-Staat betreiben,‘ eingefügt. 

iii) In Abs. 3 Unterabs. 2 und in Abs. 4 wird nach dem Wort 
‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbe-
hörde‘ eingefügt. 

hc) Art. 27c wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. 

der EFTA-Überwachungsbehörde im Falle von in einem 
EFTA-Staat niedergelassenen Datenbereitstellungsdienst-
leistern‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 2 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. 
der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

hd) In Art. 27d Abs. 1 bis 3 und Art. 27f Abs. 4 wird nach dem Wort 
‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
eingefügt. 

he) Art. 27e wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. 

die EFTA-Überwachungsbehörde im Falle eines in einem 
EFTA-Staat niedergelassenen Datenbereitstellungsdienst-
leisters‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 2 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch 
das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt." 

6. Nach Anpassung j werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"ja) In Art. 38a wird Folgendes angefügt: 

‚Die der EFTA-Überwachungsbehörde oder Bediensteten der 
EFTA-Überwachungsbehörde oder sonstigen von ihr bevoll-
mächtigten Personen nach den Art. 38b bis 38e übertragenen Be-
fugnisse dürfen nicht genutzt werden, um die Offenlegung von 
Informationen oder Unterlagen zu verlangen, die dem Berufsge-
heimnis unterliegen.‘ 
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jb) Art. 38b wird wie folgt angepasst: 
i) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

‚1) Die ESMA bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde 
im Falle von in einem EFTA-Staat niedergelassenen Perso-
nen kann durch einfaches Ersuchen oder im Wege eines Be-
schlusses von folgenden Personen die Vorlage sämtlicher 
Informationen verlangen, die sie für die Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung benötigt: 
a) von APA, CTP und ARM, wenn diese von der ESMA 

bzw. der EFTA-Überwachungsbehörde beaufsichtigt 
werden, sowie von Wertpapierfirmen oder Marktbetrei-
bern, die einen Handelsplatz betreiben, die Datenbereit-
stellungsdienstleistungen eines APA, eines CTP oder 
eines ARM erbringen, und von Personen, die diese kon-
trollieren oder von diesen kontrolliert werden; 

b) von den Führungskräften der unter Bst. a genannten Per-
sonen; 

c) von den Prüfern und Beratern der unter Bst. a genannten 
Personen.‘ 

ii) In den Abs. 3 und 5 wird für die EFTA-Staaten das Wort 
‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
ersetzt. 

iii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Bst. g folgende Fassung: 
‚weist auf das Recht nach Art. 36 des Abkommens zwischen 
den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbe-
hörde und eines Gerichtshofes hin, den Beschluss durch den 
EFTA-Gerichtshof überprüfen zu lassen.‘ 

iv) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die gemäss diesem 
Artikel erhaltenen Informationen unverzüglich an die ESMA 
weiter.‘ 

jc) Art. 38c wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚bzw. 

die EFTA-Überwachungsbehörde, falls die Person, die Ge-
genstand der Untersuchung ist, in einem EFTA-Staat nie-
dergelassen ist,‘ in der jeweils grammatisch korrekten Form 
eingefügt. 
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ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr bevoll-
mächtigte Personen sind berechtigt, die EFTA-Über-
wachungsbehörde bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
gemäss diesem Artikel zu unterstützen und sich auf Ersu-
chen der ESMA an den Untersuchungen zu beteiligen.‘ 

iii) In den Abs. 2 bis 4 wird für die EFTA-Staaten das Wort 
‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
ersetzt. 

iv) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Satz 2 folgende Fas-
sung: 
‚In dem Beschluss sind Gegenstand und Zweck der Unter-
suchung, die in Art. 38i vorgesehenen Zwangsgelder und 
das Recht, den Beschluss durch den EFTA-Gerichtshof ge-
mäss Art. 36 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten 
zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Ge-
richtshofs überprüfen zu lassen, angegeben.‘ 

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 folgende Fassung: 

‚6) Geht bei einem nationalen Gericht ein Antrag auf 
Genehmigung einer Anforderung von Aufzeichnungen von 
Telefongesprächen oder Datenübermittlungen gemäss Abs. 1 
Bst. e ein, so prüft das Gericht, 
a) ob der in Abs. 3 genannte Beschluss der EFTA-Über-

wachungsbehörde echt ist; 
b) ob die zu ergreifenden Massnahmen verhältnismässig und 

weder willkürlich noch unangemessen sind. 
Für die Zwecke von Bst. b kann das nationale Gericht die 
EFTA-Überwachungsbehörde um detaillierte Erläuterun-
gen bitten, insbesondere in Bezug auf die Gründe, die der 
EFTA-Überwachungsbehörde Anlass zu der Vermutung 
geben, dass ein Verstoss gegen diese Verordnung vorliegt, 
sowie auf die Schwere des mutmasslichen Verstosses und 
die Art der Beteiligung der Person, gegen die sich die 
Zwangsmassnahmen richten. Das nationale Gericht darf je-
doch weder die Notwendigkeit der Untersuchung prüfen 
noch die Übermittlung der in den Akten der ESMA und der 
EFTA-Überwachungsbehörde enthaltenen Informationen 
verlangen. Die Rechtmässigkeit des Beschlusses der EFTA-
Überwachungsbehörde unterliegt ausschliesslich der Prü-
fung durch den EFTA-Gerichtshof gemäss dem Abkommen 
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zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwa-
chungsbehörde und eines Gerichtshofs.‘ 

jd) Art. 38d wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚oder, 

bei in einem EFTA-Staat niedergelassenen Personen, die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die gemäss diesem 
Artikel erhaltenen Informationen unverzüglich an die ESMA 
weiter.‘ 

iii) In den Abs. 2 bis 8 wird für die EFTA-Staaten das Wort 
‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
ersetzt. 

iv) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 5 Satz 2 folgende Fas-
sung: 
‚In dem Beschluss sind Gegenstand, Zweck und Zeitpunkt 
des Beginns der Kontrolle, die in Art. 38i festgelegten 
Zwangsgelder sowie das Recht, den Beschluss durch den 
EFTA-Gerichtshof gemäss dem Abkommen zwischen den 
EFTA-Staaten über die Errichtung einer Überwachungsbe-
hörde und eines Gerichtshofs überprüfen zu lassen, angege-
ben.‘ 

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 10 folgende Fassung: 

‚10) Geht bei einem nationalen Gericht ein Antrag auf 
Genehmigung einer Kontrolle vor Ort gemäss Abs. 1 oder 
einer Unterstützung gemäss Abs. 7 ein, prüft das Gericht, 
a) ob der in Abs. 5 genannte Beschluss der EFTA-Über-

wachungsbehörde echt ist; 
b) ob die zu ergreifenden Massnahmen verhältnismässig 

und weder willkürlich noch unangemessen sind. 
Für die Zwecke von Bst. b kann das nationale Gericht die 
EFTA-Überwachungsbehörde um detaillierte Erläuterun-
gen ersuchen, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus 
denen die EFTA-Überwachungsbehörde annimmt, dass ein 
Verstoss gegen diese Verordnung erfolgt ist, sowie in Bezug 
auf die Schwere des mutmasslichen Verstosses und die Art 
der Beteiligung der Personen, gegen die sich die Zwangs-
massnahmen richten. Das nationale Gericht darf jedoch we-
der die Notwendigkeit der Untersuchung prüfen noch die 
Übermittlung der in den Akten der ESMA und der EFTA-
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Überwachungsbehörde enthaltenen Informationen verlan-
gen. Die Rechtmässigkeit des Beschlusses der EFTA-Über-
wachungsbehörde unterliegt ausschliesslich der Prüfung 
durch den EFTA-Gerichtshof gemäss dem Abkommen 
zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwa-
chungsbehörde und eines Gerichtshofs.‘ 

je) In Art. 38e wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚, die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

jf) Der Text von Art. 38f erhält folgende Fassung: 
‚Die ESMA und die EFTA-Überwachungsbehörde sowie alle 
Personen, die bei der ESMA oder der EFTA-Überwachungs-
behörde oder bei einer sonstigen Person, an die die ESMA oder 
die EFTA-Überwachungsbehörde Aufgaben delegiert hat, tätig 
sind oder tätig waren, einschliesslich der unter Anweisung der 
ESMA oder der EFTA-Überwachungsbehörde tätigen Prüfer 
und Sachverständigen, sind zur Wahrung des Berufsgeheimnisses 
gemäss Art. 76 der Richtlinie 2014/65/EU verpflichtet.‘ 

jg) Art. 38g wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. 

die EFTA-Überwachungsbehörde im Falle von in einem 
EFTA-Staat niedergelassenen Personen‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 2 Unterabs. 1 wird für die EFTA-Staaten das Wort 
‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
ersetzt. 

iii) In Abs. 2 Bst. h wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ 
durch den Wortlaut ‚ESMA und der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ ersetzt. 

iv) In Abs. 3 wird Folgendes angefügt: 
‚Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt der für den Ver-
stoss verantwortlichen Person unverzüglich jede gemäss 
Abs. 1 ergriffene Massnahme mit und setzt die zuständigen 
Behörden und die Kommission unverzüglich davon in 
Kenntnis. Die ESMA veröffentlicht jede derartige Mass-
nahme innerhalb von zehn Arbeitstagen, nachdem sie ergrif-
fen wurde, auf ihrer Website. Die EFTA-Überwachungs-
behörde veröffentlicht ebenfalls sämtliche von ihr ergriffe-
nen Massnahmen innerhalb von zehn Arbeitstagen auf ihrer 
Website. 
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Die in Unterabs. 3 genannte Veröffentlichung umfasst 
a) den Hinweis, dass die für den Verstoss verantwortliche 

Person das Recht hat, den erlassenen Beschluss vor dem 
EFTA-Gerichtshof überprüfen zu lassen; 

b) gegebenenfalls eine Erklärung darüber, dass ein derarti-
ges Verfahren eingeleitet wurde, mit dem Hinweis, dass 
Klagen vor dem EFTA-Gerichtshof keine aufschiebende 
Wirkung haben; 

c) den Hinweis, dass der EFTA-Gerichtshof die Möglich-
keit hat, die Anwendung eines angefochtenen Beschlus-
ses nach Art. 40 des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde 
und eines Gerichtshofs auszusetzen.‘ 

jh) Art. 38h wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚oder, 

bei in einem EFTA-Staat niedergelassenen Personen, die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 3 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ 
durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 

ji) Art. 38i wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚oder, 

bei in einem EFTA-Staat niedergelassenen Personen, die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 4 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚der 
ESMA‘ durch den Wortlaut ‚der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ und die Wörter ‚die ESMA‘ durch den Wortlaut 
‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 

jj) Art. 38j wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird Folgendes angefügt: 

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde veröffentlicht ebenfalls 
sämtliche von ihr gemäss den Art. 38h und 38i verhängten 
Geldbussen und Zwangsgelder unter den in diesem Absatz 
aufgeführten Bedingungen, die für die Offenlegung von 
Geldbussen und Zwangsgeldern durch die ESMA gelten.‘ 

ii) In Abs. 3 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch 
das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 
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iii) In Abs. 3 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚das 
Europäische Parlament, den Rat,‘ durch den Wortlaut ‚die 
ESMA, den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten,‘ er-
setzt. 

iv) In Abs. 5 werden die folgenden Unterabsätze angefügt: 
‚Der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten entscheidet über 
die Zuweisung der Beträge der von der EFTA-Über-
wachungsbehörde eingezogenen Geldbussen und Zwangs-
gelder.‘ 

jk) Art. 38k wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 Satz 1 wird für die EFTA-Staaten das Wort 

‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
ersetzt. 

ii) In Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚benennt 
sie aus dem Kreis ihrer Bediensteten einen unabhängigen 
Untersuchungsbeauftragten zur Untersuchung des Sachver-
halts‘ durch den Wortlaut ‚benennt die EFTA-Über-
wachungsbehörde nach Rücksprache mit der ESMA aus 
dem Kreis ihrer Bediensteten einen unabhängigen Untersu-
chungsbeauftragten zur Untersuchung des Sachverhalts‘ er-
setzt. 

iii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Der von der EFTA-Überwachungsbehörde benannte Un-
tersuchungsbeauftragte darf nicht direkt oder indirekt in die 
Beaufsichtigung oder das Zulassungsverfahren des betref-
fenden Datenbereitstellungsdienstleisters einbezogen sein 
oder gewesen sein und nimmt seine Aufgaben unabhängig 
vom Kollegium der EFTA-Überwachungsbehörde und 
vom Rat der Aufseher der ESMA wahr.‘ 

iv) In den Abs. 2, 4, 5 und 7 werden für die EFTA-Staaten nach 
dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚und die EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ in der jeweils grammatisch korrekten 
Form eingefügt und gegebenenfalls das Verb am Ende des 
Satzes in den Plural gesetzt. 

v) In Abs. 8 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ 
durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 

vi) In Abs. 8 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
"Die EFTA-Überwachungsbehörde übermittelt der ESMA 
alle notwendigen Informationen und Akten für die Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen im Rahmen dieses Absatzes." 
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vii) In Abs. 9 wird für die EFTA-Staaten nach dem Wort ‚ESMA‘ 
der Wortlaut ‚bzw. der EFTA-Überwachungsbehörde‘ ein-
gefügt. 

viii) In Abs. 11 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ 
durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 

jl) Art. 38l wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 werden die folgenden Unterabsätze angefügt: 

‚Vor der Ausarbeitung eines Entwurfs für die EFTA-Über-
wachungsbehörde gemäss den Art. 38g, 38h und 38i gibt die 
ESMA den Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, 
Gelegenheit, zu den im Rahmen des Verfahrens getroffenen 
Feststellungen angehört zu werden. Die ESMA stützt ihre 
Entwürfe nur auf Feststellungen, zu denen sich die Perso-
nen, die Gegenstand des Verfahrens sind, äussern konnten. 
Die EFTA-Überwachungsbehörde stützt ihre Beschlüsse 
gemäss den Art. 38g, 38h und 38i nur auf Feststellungen, zu 
denen sich die Personen, die Gegenstand des Verfahrens 
sind, äussern konnten. 
Die Unterabs. 3 und 4 gelten nicht für den Fall, dass drin-
gende Massnahmen ergriffen werden müssen, um ernsthaf-
ten und unmittelbar bevorstehenden Schaden vom Finanz-
system abzuwenden. In einem solchen Fall kann die ESMA 
einen Entwurf ausarbeiten und die EFTA-Überwachungs-
behörde einen Interimsbeschluss fassen. Die ESMA muss 
den betreffenden Personen die Gelegenheit geben, so bald 
wie möglich nach der Ausarbeitung des Entwurfs gehört zu 
werden.‘ 

ii) In Abs. 2 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚Akten 
der ESMA‘ durch den Wortlaut ‚Akten der ESMA und der 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ und die Wörter ‚interne 
vorbereitende Unterlagen der ESMA‘ durch den Wortlaut 
‚interne vorbereitende Unterlagen der ESMA und der 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 

jm) In Art. 38n Abs. 1 werden folgende Unterabsätze angefügt: 
‚In Bezug auf in einem EFTA-Staat niedergelassene Datenbereit-
stellungsdienstleister werden von der EFTA-Überwachungs-
behörde Gebühren auf derselben Grundlage in Rechnung gestellt 
wie die Gebühren, die andere Datenbereitstellungsdienstleister 
gemäss dieser Verordnung und den in Abs. 3 genannten delegier-
ten Rechtsakten entrichten müssen. 
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Die von der EFTA-Überwachungsbehörde gemäss diesem Ab-
satz eingezogenen Gebühren werden unverzüglich an die ESMA 
weitergeleitet.‘ 

jn) Art. 38o wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird vor den Wörtern ‚spezifische Aufsichtsauf-

gaben‘ der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbe-
hörde‘ eingefügt. 

ii) In den Abs. 2 bis 5 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die 
Wörter ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ in der je-
weils grammatisch korrekten Form eingefügt. 

iii) In Abs. 5 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. 
der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt.‘ 

iv) Folgender Absatz wird angefügt: 

‚6) Vor einer Übertragung von Aufgaben nach diesem 
Artikel konsultieren die ESMA und die EFTA-Über-
wachungsbehörde einander.‘" 

7. Nach Anpassung m wird folgende Anpassung eingefügt: 
"n) Art. 54a wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst: 

i) Das Wort ‚ESMA‘ wird durch das Wort ‚EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ ersetzt. 

ii) Die Angabe ‚1. Januar 2022‘ wird durch die Angabe ‚Tag des 
Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 88/2026 vom 20. März 2026‘ ersetzt. 

iii) Die Angabe ‚vor dem 1. Oktober 2021‘ wird durch die An-
gabe ‚mehr als drei Monate vor dem Tag des Inkrafttretens des 
Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 88/2026 
vom 20. März 2026‘ ersetzt. 

iv) Folgender Absatz wird angefügt: 

‚6) Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet gegebenen-
falls Kopien aller nach diesem Artikel erhaltenen Unterlagen, 
Arbeitsdokumente, Aufzeichnungen und Arbeitspapiere un-
verzüglich an die ESMA weiter.‘" 
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Art. 5 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird Nummer 31f (Verordnung 
(EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates) wie folgt 
geändert: 
1. Folgendes wird angefügt: 

", geändert durch: 
- 32019 R 2176: Verordnung (EU) 2019/2176 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 
27.12.2019, S. 146)" 

2. Der Text von Anpassung b erhält folgende Fassung: 
"Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkom-
men bezeichnen die Ausdrücke ‚Mitgliedstaat(en)‘, ‚zuständige Behör-
den‘ und ‚Aufsichtsbehörden‘ neben ihrer Bedeutung in der Verord-
nung auch die EFTA-Staaten und deren zuständige Behörden bezie-
hungsweise Aufsichtsbehörden. Dies gilt nicht für Art. 5 Abs. 2, Art. 9 
Abs. 5 und Art. 11 Abs. 1 Bst. c." 

3. Der Text von Anpassung c erhält folgende Fassung: 
"In Art. 6 Abs. 2 wird Folgendes angefügt: 
‚e) die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der EFTA-Staaten 

beziehungsweise - im Falle Liechtensteins - ein hochrangiger Ver-
treter des Finanzministeriums; 

f) ein Mitglied des Kollegiums der EFTA-Überwachungsbehörde, 
wenn dies für deren Tätigkeitsbereich von Relevanz ist.‘" 

4. Der Text von Anpassung d erhält folgende Fassung: 
"In Art. 13 Abs. 1 wird folgende Ziffer angefügt: 
‚i) je einem Vertreter der nationalen Zentralbanken der EFTA-Staaten 

beziehungsweise - im Falles Liechtensteins - des Finanzministeri-
ums.‘" 

5. Nach Anpassung d wird folgende Anpassung eingefügt: 
"da) In Art. 8 Abs. 2a werden die Wörter ‚dem Unionsrecht‘ durch 

den Wortlaut ‚den Bestimmungen des EWR-Abkommens‘ und 
die Wörter ‚des einschlägigen Unionsrechts‘ durch den Wortlaut 
‚der einschlägigen Bestimmungen des EWR-Abkommens‘ er-
setzt." 
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6. Nach Anpassung g werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"ga) In Art. 17 Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

‚Ist eine Empfehlung nach Art. 3 Abs. 2 Bst. d an einen der in 
Art. 16 Abs. 2 genannten Adressaten gerichtet, der ein EFTA-
Staat oder eine nationale Behörde eines EFTA-Staates ist, so teilt 
dieser dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und dem 
ESRB mit, welche Massnahmen er zur Umsetzung der Empfeh-
lung ergriffen hat, und begründet ein eventuelles Nichthandeln. 
Die Antworten werden gegebenenfalls vom ESRB unter Beach-
tung strikter Geheimhaltungsregeln unverzüglich den ESA zur 
Kenntnis gebracht.‘ 

gb) In Art. 17 Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Stellt der ESRB fest, dass seine an einen EFTA-Staat oder eine 
nationale Behörde eines EFTA-Staates gerichtete Empfehlung 
nicht befolgt wurde oder die Adressaten keine angemessene Be-
gründung für ihr Nichthandeln gegeben haben, so setzt er die 
Adressaten, den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und die 
betroffenen ESA hiervon unter Beachtung strikter Geheimhal-
tungsregeln in Kenntnis.‘" 

7. In Anpassung g werden die Wörter "Art. 17 Abs. 1 und 2 und in" ge-
strichen. 

Art. 6 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird Nummer 31g (Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates) wie folgt 
geändert: 
1. Folgender Gedankenstrich wird angefügt: 

"- 32019 R 2175: Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 
27.12.2019, S. 1), berichtigt in ABl. L 131 vom 5.5.2022, S. 9" 

2. Der Text von Anpassung b erhält folgende Fassung: 
"Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkom-
men und sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, be-
zeichnen die Ausdrücke ‚Mitgliedstaat(en)‘ und ‚zuständige Behörden‘ 
neben ihrer Bedeutung in dieser Verordnung auch die EFTA-Staaten 
beziehungsweise deren zuständige Behörden." 
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3. Nach Anpassung f werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"fa) In Art. 3 Abs. 3 wird nach dem Wort ‚Kommission,‘ der Wortlaut 

‚der EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen Ausschuss 
der EFTA-Staaten,‘ eingefügt." 

fb) Für die EFTA-Staaten erhält Art. 4 Nummer 2 Ziff. v folgende 
Fassung: 
‚in Bezug auf die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates die gemäss Art. 3 der Richtlinie 2014/59/EU 
benannten Abwicklungsbehörden;‘" 

4. Der Wortlaut von Anpassung g Ziff. ii erhält folgende Fassung: 
"Für die EFTA-Staaten werden die Unterabs. 2 und 3 durch folgenden 
Wortlaut ersetzt: 
‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich 
auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen oder auf Er-
suchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Entwürfe 
erlassen. 
Die EFTA-Überwachungsbehörde überprüft den in den ersten beiden 
Unterabsätzen genannten Beschluss in geeigneten Zeitabständen, min-
destens aber alle sechs Monate. 
Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt der Behörde so bald wie mög-
lich nach der Annahme des in den ersten beiden Unterabsätzen ge-
nannten Beschlusses das Ablaufdatum mit. Rechtzeitig vor Ablauf der 
Frist von sechs Monaten gemäss Unterabs. 3 legt die Behörde der 
EFTA-Überwachungsbehörde Schlussfolgerungen vor, gegebenenfalls 
zusammen mit einem Entwurf. Die EFTA-Überwachungsbehörde 
kann die Behörde über jede Entwicklung unterrichten, die sie als für 
die Überprüfung relevant erachtet. 
Nach mindestens zwei aufeinanderfolgenden Verlängerungen und auf 
der Grundlage einer ordnungsgemässen Analyse mit dem Ziel der Be-
wertung der Auswirkungen auf den Kunden oder Verbraucher kann 
die EFTA-Überwachungsbehörde die jährliche Verlängerung des Ver-
bots beschliessen. 
Ein EFTA-Staat kann die EFTA-Überwachungsbehörde ersuchen, 
ihren Beschluss zu überprüfen. Die EFTA-Überwachungsbehörde lei-
tet dieses Ersuchen an die Behörde weiter. In diesem Fall erwägt die 
Behörde gemäss dem Verfahren nach Art. 44 Abs. 1 Unterabs. 2 die 
Ausarbeitung eines neuen Entwurfs für die EFTA-Überwachungs-
behörde. 
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In den Fällen, in denen die Behörde parallel zu einem von der EFTA-
Überwachungsbehörde erlassenen Beschluss einen Beschluss ändert 
oder aufhebt, arbeitet die Behörde unverzüglich einen Entwurf für die 
EFTA-Überwachungsbehörde aus.‘" 

5. Nach Anpassung g wird folgende Anpassung eingefügt: 
"ga) Bezugnahmen auf das Unionsrecht in den Art. 9b, 9c und 17a 

sind als Bezugnahmen auf das EWR-Abkommen zu verstehen." 
6. Nach Anpassung h werden folgende Anpassungen eingefügt: 

"ha) Art. 16a wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

‚Die Behörde kann auf Ersuchen des Ständigen Ausschusses 
der EFTA-Staaten oder der EFTA-Überwachungsbehörde 
oder von Amts wegen zu allen in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fallenden Fragen Stellungnahmen an den Ständigen 
Ausschuss der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwachungs-
behörde richten.‘ 

ii) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die Behörde kann dem Ständigen Ausschuss der EFTA-
Staaten oder der EFTA-Überwachungsbehörde auf deren 
Ersuchen technische Beratung in den Bereichen leisten, die 
in den in Art. 1 Abs. 2 genannten Gesetzgebungsakten auf-
geführt sind.‘ 

hb) Art. 16b wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach den Wörtern ‚Organe und Einrichtun-

gen der Union‘ der Wortlaut ‚sowie des Ständigen Aus-
schusses der EFTA-Staaten und der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 1 werden die Wörter ‚Amtssprache der Union‘ 
durch den Wortlaut ‚Amtssprache der Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

iii) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die Behörde übermittelt Fragen, die einer Auslegung des 
EWR-Abkommens bedürfen, an die Kommission und die 
EFTA-Überwachungsbehörde. Die Kommission und die 
EFTA-Überwachungsbehörde konsultieren einander zu 
Fragen, die einer Auslegung des EWR-Abkommens bedür-
fen, um eine gemeinsame Antwort vorzulegen. Alle Ant-
worten der Kommission und/oder der EFTA-Über-
wachungsbehörde werden von der Behörde veröffent-
licht.‘" 
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7. Der Wortlaut von Anpassung i erhält folgende Fassung: 
"Art. 17 wird wie folgt angepasst: 
i) Das Wort ‚Unionsrecht‘ wird durch das Wort ‚EWR-Ab-

kommen‘ und die Wörter ‚des Unionsrechts‘ durch die Wörter 
‚des EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

ii) In Abs. 1 wird nach den Wörtern ‚die Behörde‘ der Wortlaut 
‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

iii) In Abs. 2 wird nach den Wörtern ‚der Kommission‘ der Wortlaut 
‚, des Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten, der EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ eingefügt. 

iv) In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚In den Fällen, in denen die Behörde darlegt, wie sie in dem be-
treffenden Fall vorzugehen gedenkt, und gegebenenfalls eine an-
gebliche Verletzung oder Nichtanwendung des EWR-Abkom-
mens in Bezug auf eine zuständige Behörde eines EFTA-Staates 
untersucht, teilt sie der EFTA-Überwachungsbehörde die Art 
und den Zweck der Untersuchung mit und übermittelt ihr danach 
in regelmässigen Abständen die aktualisierten Informationen, die 
erforderlich sind, damit die EFTA-Überwachungsbehörde ihre 
Aufgaben nach den Abs. 4 und 6 erfüllen kann.‘ 

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Unterabs. 2 folgende Fas-
sung: 
‚Die zuständige Behörde unterrichtet die Behörde und die EFTA-
Überwachungsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach 
Eingang der Empfehlung über die Schritte, die sie unternommen 
hat oder zu unternehmen beabsichtigt, um die Einhaltung des 
EWR-Abkommens zu gewährleisten.‘ 

vi) Für die EFTA-Staaten erhalten die Abs. 4 und 5 folgende Fas-
sung: 

‚4) Sollte die zuständige Behörde das EWR-Abkommen in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der Empfehlung der Behörde 
nicht einhalten, so kann die EFTA-Überwachungsbehörde eine 
förmliche Stellungnahme abgeben, in der die zuständige Behörde 
aufgefordert wird, die zur Einhaltung des EWR-Abkommens er-
forderlichen Massnahmen zu ergreifen. Die förmliche Stellung-
nahme der EFTA-Überwachungsbehörde trägt der Empfehlung 
der Behörde Rechnung. 
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Die EFTA-Überwachungsbehörde gibt diese förmliche Stellung-
nahme spätestens drei Monate nach der Abgabe der Empfehlung 
ab. Die EFTA-Überwachungsbehörde kann diese Frist um einen 
Monat verlängern. 
Förmliche Stellungnahmen der EFTA-Überwachungsbehörde 
werden unverzüglich auf der Grundlage der von der Behörde von 
Amts wegen oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde 
ausgearbeiteten Entwürfe erlassen. 
Die zuständigen Behörden übermitteln der Behörde und der 
EFTA-Überwachungsbehörde alle erforderlichen Informationen. 

5) Die zuständige Behörde unterrichtet die Behörde und die 
EFTA-Überwachungsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen 
nach Eingang der in Abs. 4 genannten förmlichen Stellungnahme 
über die Schritte, die sie unternommen hat oder zu unternehmen 
beabsichtigt, um dieser förmlichen Stellungnahme nachzukom-
men.‘ 

vii) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 6 Unterabs. 1 die Wörter 
‚Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Art. 258 
AEUV‘ durch den Wortlaut ‚Unbeschadet der Befugnisse der 
EFTA-Überwachungsbehörde nach Art. 31 des Abkommens 
zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwa-
chungsbehörde und eines Gerichtshofs‘ und die Wörter ‚die Be-
hörde‘ durch den Wortlaut ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
ersetzt. 

viii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 Unterabs. 2 folgende Fas-
sung: 
‚In Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verhinderung 
der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung kann die EFTA-Über-
wachungsbehörde, sofern die einschlägigen Anforderungen der 
in Art. 1 Abs. 2 genannten Gesetzgebungsakte nicht unmittelbar 
auf Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors anwendbar sind, die 
zuständige Behörde mit einem Beschluss auffordern, der förmli-
chen Stellungnahme nach Abs. 4 des vorliegenden Artikels inner-
halb der dort genannten Frist nachzukommen. Kommt die zu-
ständige Behörde diesem Beschluss nicht nach, so kann die 
EFTA-Überwachungsbehörde auch einen Beschluss gemäss Un-
terabs. 1 erlassen. Zu diesem Zweck wendet die EFTA-Über-
wachungsbehörde alle einschlägigen Bestimmungen des EWR-
Abkommens und, sofern diese Bestimmungen aus Richtlinien be-
stehen, die nationalen Rechtsvorschriften an, insoweit sie diese 
Richtlinien umsetzen. Liegen die einschlägigen Bestimmungen 
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des EWR-Abkommens in Form von Verordnungen vor und wer-
den in diesen Verordnungen den EFTA-Staaten ausdrücklich 
Optionen eingeräumt, so wendet die EFTA-Überwachungsbe-
hörde ausserdem die nationalen Rechtsvorschriften an, soweit 
diese Optionen ausgeübt wurden.‘ 

ix) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 Unterabs. 3 folgende Fas-
sung: 
‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unver-
züglich auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen 
oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgear-
beiteten Entwürfe erlassen.‘ 

x) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 8 folgende Fassung: 

‚8) Die EFTA-Überwachungsbehörde veröffentlicht jährlich 
Informationen darüber, welche zuständigen Behörden und Fi-
nanzinstitute in den EFTA-Staaten den in den Abs. 4 und 6 ge-
nannten förmlichen Stellungnahmen oder Beschlüssen nicht 
nachgekommen sind.‘" 

8. Nach Anpassung i wird folgende Anpassung eingefügt: 
"ia) In Art. 17a Abs. 1 und 3 wird nach den Wörtern ‚die Behörde‘ 

der Wortlaut ‚und die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt 
und das entsprechende Verb in den Plural gesetzt." 

9. Der Text von Anpassung k erhält folgende Fassung: 
"Art. 19 wird wie folgt angepasst: 
i) In den Abs. 1, 1a und 3a wird nach den Wörtern ‚die Behörde‘ 

der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 
ii) In Abs. 3 wird nach den Wörtern ‚für die betroffenen zuständigen 

Behörden‘ der Wortlaut ‚in den EU-Mitgliedstaaten‘ eingefügt. 
iii) In Abs. 3 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

‚Erzielen die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten in Fällen, 
die ausschliesslich sie betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genannten 
Schlichtungsphase keine Einigung, so kann die EFTA-Über-
wachungsbehörde einen Beschluss fassen, mit dem diese Behör-
den dazu verpflichtet werden, zur Beilegung der Angelegenheit 
bestimmte Massnahmen zu treffen oder von solchen abzusehen, 
um die Einhaltung des EWR-Abkommens zu gewährleisten. Der 
Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde ist für die betroffe-
nen zuständigen Behörden bindend. Die EFTA-Überwachungs-
behörde kann die zuständigen Behörden mit ihrem Beschluss auf-
fordern, einen von ihnen gefassten Beschluss aufzuheben oder zu 
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ändern oder die Befugnisse, die sie nach den einschlägigen Best-
immungen des EWR-Abkommens haben, wahrzunehmen. 
Erzielen die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EU-
Mitgliedstaaten und eines oder mehrerer EFTA-Staaten in Fällen, 
die sie gleichermassen betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genann-
ten Schlichtungsphase keine Einigung, so können die Behörde 
und die EFTA-Überwachungsbehörde einen Beschluss fassen, 
mit dem die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten be-
ziehungsweise der EFTA-Staaten dazu verpflichtet werden, zur 
Beilegung der Angelegenheit bestimmte Massnahmen zu treffen 
oder von solchen abzusehen, und die Einhaltung des EWR-
Abkommens zu gewährleisten. Die Beschlüsse der Behörde und 
der EFTA-Überwachungsbehörde sind für die betroffenen zu-
ständigen Behörden bindend. Die Behörde und die EFTA-Über-
wachungsbehörde können die zuständigen Behörden mit ihren 
Beschlüssen auffordern, einen von ihnen gefassten Beschluss auf-
zuheben oder zu ändern oder die Befugnisse, die sie nach den ein-
schlägigen Bestimmungen des EWR-Abkommens haben, wahr-
zunehmen. 
Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüg-
lich auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen 
oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgear-
beiteten Entwürfe erlassen.‘ 

iv) Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 4 Unterabs. 1 die Wörter 
‚Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Art. 258 
AEUV‘ durch den Wortlaut ‚Unbeschadet der Befugnisse der 
EFTA-Überwachungsbehörde nach Art. 31 des Abkommens 
zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungs-
behörde und eines Gerichtshofs‘, die Wörter ‚die Behörde‘ durch 
den Wortlaut ‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘ und das Wort 
‚Unionsrechts‘ durch das Wort ‚EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 4 Unterabs. 2 folgende Fas-
sung: 
‚In Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verhinderung 
der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung kann die EFTA-Überwachungs-
behörde, sofern die einschlägigen Anforderungen der in Art. 1 
Abs. 2 genannten Gesetzgebungsakte nicht unmittelbar auf Wirt-
schaftsbeteiligte des Finanzsektors anwendbar sind, einen Be-
schluss gemäss Unterabs. 1 annehmen. Zu diesem Zweck wendet 
die EFTA-Überwachungsbehörde alle einschlägigen Bestim-
mungen des EWR-Abkommens und, sofern diese Bestimmungen 
aus Richtlinien bestehen, die nationalen Rechtsvorschriften an, 
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insoweit sie diese Richtlinien umsetzen. Liegen die einschlägigen 
Bestimmungen des EWR-Abkommens in Form von Verordnun-
gen vor und werden in diesen Verordnungen den EFTA-Staaten 
ausdrücklich Optionen eingeräumt, so wendet die EFTA-Über-
wachungsbehörde ausserdem die nationalen Rechtsvorschriften 
an, soweit diese Optionen ausgeübt wurden.‘ 

vi) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unver-
züglich auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen 
oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgear-
beiteten Entwürfe erlassen.‘" 

10. Der Text von Anpassung o erhält folgende Fassung: 
"In Art. 22 Abs. 4 wird nach den Wörtern ‚des Europäischen Parla-
ments, des Rates oder der Kommission‘ der Wortlaut ‚, der EFTA-
Überwachungsbehörde oder des Ständigen Ausschusses der EFTA-
Staaten‘ eingefügt." 

11. Nach Anpassung o werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"oa) In Art. 28 Abs. 3 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

‚Delegieren die zuständigen Behörden nach Abs. 1 Aufgaben und 
Pflichten, die in einem EFTA-Staat niedergelassene natürliche 
und juristische Personen betreffen und für diese unmittelbar ver-
bindlich sind, an die Behörde, so ersucht die Behörde die EFTA-
Überwachungsbehörde, solche Massnahmen zu ergreifen. Be-
schlüsse, Interimsbeschlüsse, Mitteilungen, einfache Ersuchen, 
Widerrufe von Beschlüssen und sonstige Massnahmen der EFTA-
Überwachungsbehörde nach diesem Absatz stützen sich auf einen 
Entwurf der Behörde.‘ 

ob) In Art. 30 Abs. 7 wird nach dem Wort ‚Kommission‘ der Wort-
laut ‚sowie an den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und 
die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

12. Nach Anpassung p wird folgende Anpassung eingefügt: 
"pa) Art. 33 Abs. 3 wird wie folgt angepasst: 

i) In Unterabs. 3 wird nach dem Wort ‚Kommission‘ der Wort-
laut ‚, dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten‘ einge-
fügt. 

ii) In Unterabs. 4 wird nach dem Wort ‚Kommission‘ der 
Wortlaut ‚sowie den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten‘ 
eingefügt." 
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13. Der Text von Anpassung r erhält folgende Fassung: 
"In Art. 36 Abs. 5 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚das Euro-
päische Parlament, den Rat, die Kommission‘ durch den Wortlaut ‚den 
Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwachungs-
behörde‘ ersetzt." 

14. Der Text von Anpassung t erhält folgende Fassung: 
"Art. 39 wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚Behörde‘ der Wortlaut ‚und 

die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt und das vorange-
hende Verb in den Plural gesetzt. 

ii) In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Bei der Ausarbeitung eines Entwurfs für die EFTA-Über-
wachungsbehörde gemäss der Verordnung unterrichtet die Be-
hörde die EFTA-Überwachungsbehörde in der Amtssprache des 
Adressaten über den zu fassenden Beschluss und setzt eine Frist, 
innerhalb derer die EFTA-Überwachungsbehörde unter Berück-
sichtigung der Dringlichkeit, der Komplexität und der möglichen 
Folgen der Angelegenheit jeder natürlichen oder juristischen Per-
son, einschliesslich einer zuständigen Behörde, die Adressat des 
zu fassenden Beschlusses ist, die Möglichkeit gibt, zum Gegen-
stand des Beschlusses Stellung zu nehmen.‘ 

iii) In Abs. 5 werden folgende Unterabsätze angefügt: 
‚Hat die EFTA-Überwachungsbehörde einen Beschluss nach 
Art. 18 Abs. 3 oder Abs. 4 erlassen, so überprüft sie diesen Be-
schluss in angemessenen Abständen. Die EFTA-Überwachungs-
behörde unterrichtet die Behörde über bevorstehende Überprü-
fungen sowie über jede Entwicklung, die sie als für die Überprü-
fung relevant erachtet. 
Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde über die Ände-
rung oder Aufhebung eines Beschlusses wird auf der Grundlage 
der von der Behörde ausgearbeiteten Entwürfe erlassen. Recht-
zeitig vor jeder geplanten Überprüfung legt die Behörde der 
EFTA-Überwachungsbehörde Schlussfolgerungen vor, gegebe-
nenfalls zusammen mit einem Entwurf.‘ 

iv) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 6 nach den Wörtern ‚die Be-
hörde‘ der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
eingefügt." 
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15. Der Text von Anpassung v erhält folgende Fassung: 
"Art. 43 wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach den Wörtern ‚Leitlinien und Beschlüsse‘ der 

Wortlaut ‚, bereitet Entwürfe für die EFTA-Überwachungs-
behörde vor‘ eingefügt. 

ii) In den Abs. 4, 5 und 6 wird nach den Wörtern ‚dem Rat‘ der 
Wortlaut ‚, der EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen 
Ausschuss der EFTA-Staaten‘ eingefügt." 

16. Nach Anpassung z wird folgende Anpassung eingefügt: 
"zaa) In Art. 62 Abs. 1 Bst. b wird folgender Unterabsatz angefügt: 

‚die EFTA-Staaten beteiligen sich an dem unter diesem Buch-
staben genannten Beitrag der Union. Für diesen Zweck gelten 
die Verfahren des Art. 82 Abs. 1 Bst. a des EWR-Abkommens 
und des Protokolls 32 zum EWR-Abkommen sinngemäss;‘" 

17. Der Text von Anpassung za erhält folgende Fassung: 
"In Art. 67 wird Folgendes angefügt: 
‚Die EFTA-Staaten räumen der Behörde und deren Bediensteten Vor-
rechte und Befreiungen ein, die denen im Protokoll Nr. 7 über die Vor-
rechte und Befreiungen der Europäischen Union, das dem EUV und 
dem AEUV beigefügt ist, entsprechen.‘" 

Art. 7 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird Nummer 31h (Verord-
nung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates) 
wie folgt geändert: 
1. Folgender Gedankenstrich wird angefügt: 

"- 32019 R 2175: Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 
27.12.2019, S. 1), berichtigt in ABl. L 131 vom 5.5.2022, S. 9" 

2. Der Text von Anpassung b erhält folgende Fassung: 
"Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkom-
men und sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, be-
zeichnen die Ausdrücke Mitgliedstaat(en) und zuständige Behörden 
neben ihrer Bedeutung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten be-
ziehungsweise deren zuständige Behörden." 
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3. Nach Anpassung f wird folgende Anpassung eingefügt: 
"fa) In Art. 3 Abs. 3 wird nach dem Wort ‚Kommission,‘ der Wortlaut 

‚der EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen Ausschuss 
der EFTA-Staaten,‘ eingefügt." 

4. Der Wortlaut von Anpassung g Ziff. ii erhält folgende Fassung: 
"Für die EFTA-Staaten werden die Unterabs. 2 und 3 durch folgenden 
Wortlaut ersetzt: 
‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich 
auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen oder auf Er-
suchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Entwürfe 
erlassen. 
Die EFTA-Überwachungsbehörde überprüft den in den ersten beiden 
Unterabsätzen genannten Beschluss in geeigneten Zeitabständen, min-
destens aber alle sechs Monate. 
Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt der Behörde so bald wie mög-
lich nach der Annahme des in den ersten beiden Unterabsätzen ge-
nannten Beschlusses das Ablaufdatum mit. Rechtzeitig vor Ablauf der 
Frist von sechs Monaten gemäss Unterabs. 3 legt die Behörde der 
EFTA-Überwachungsbehörde Schlussfolgerungen vor, gegebenen-
falls zusammen mit einem Entwurf. Die EFTA-Überwachungs-
behörde kann die Behörde über jede Entwicklung unterrichten, die sie 
als für die Überprüfung relevant erachtet. 
Nach mindestens zwei aufeinanderfolgenden Verlängerungen und auf 
der Grundlage einer ordnungsgemässen Analyse mit dem Ziel der Be-
wertung der Auswirkungen auf den Kunden oder Verbraucher kann 
die EFTA-Überwachungsbehörde die jährliche Verlängerung des Ver-
bots beschliessen. 
Ein EFTA-Staat kann die EFTA-Überwachungsbehörde ersuchen, ih-
ren Beschluss zu überprüfen. Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet 
dieses Ersuchen an die Behörde weiter. In diesem Fall erwägt die Be-
hörde gemäss dem Verfahren nach Art. 44 Abs. 1 Unterabs. 2 die Aus-
arbeitung eines neuen Entwurfs für die EFTA-Überwachungsbehörde. 
In den Fällen, in denen die Behörde parallel zu einem von der EFTA-
Überwachungsbehörde erlassenen Beschluss einen Beschluss ändert 
oder aufhebt, arbeitet die Behörde unverzüglich einen Entwurf für die 
EFTA-Überwachungsbehörde aus.‘" 

5. Nach Anpassung g wird folgende Anpassung eingefügt: 
"ga) Bezugnahmen auf das Unionsrecht in den Art. 9a und 17a sind 

als Bezugnahmen auf das EWR-Abkommen zu verstehen." 
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6. Nach Anpassung h werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"ha) Art. 16a wird wie folgt angepasst: 

i) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 
‚Die Behörde kann auf Ersuchen des Ständigen Ausschusses 
der EFTA-Staaten oder der EFTA-Überwachungsbehörde 
oder von Amts wegen zu allen in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fallenden Fragen Stellungnahmen an den Ständigen 
Ausschuss der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwachungs-
behörde richten.‘ 

ii) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 
‚Die Behörde kann dem Ständigen Ausschuss der EFTA-
Staaten oder der EFTA-Überwachungsbehörde auf deren 
Ersuchen technische Beratung in den Bereichen leisten, die 
in den in Art. 1 Abs. 2 genannten Gesetzgebungsakten auf-
geführt sind.‘ 

hb) Art. 16b wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach den Wörtern ‚Organe und Einrichtun-

gen der Union‘ der Wortlaut ‚sowie des Ständigen Aus-
schusses der EFTA-Staaten und der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 1 werden die Wörter ‚Amtssprache der Union‘ 
durch den Wortlaut ‚Amtssprache der Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

iii) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 
‚Die Behörde übermittelt Fragen, die einer Auslegung des 
EWR-Abkommens bedürfen, an die Kommission und die 
EFTA-Überwachungsbehörde. Die Kommission und die 
EFTA-Überwachungsbehörde konsultieren einander zu 
Fragen, die einer Auslegung des EWR-Abkommens bedür-
fen, um eine gemeinsame Antwort vorzulegen. Alle Ant-
worten der Kommission und/oder der EFTA-Über-
wachungsbehörde werden von der Behörde veröffentlicht.‘" 

7. Der Wortlaut von Anpassung i Ziff. iv erhält folgende Fassung: 
"In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚In den Fällen, in denen die Behörde darlegt, wie sie in dem betreffen-
den Fall vorzugehen gedenkt, und gegebenenfalls eine angebliche Ver-
letzung oder Nichtanwendung des EWR-Abkommens in Bezug auf 
eine zuständige Behörde eines EFTA-Staates untersucht, teilt sie der 
EFTA-Überwachungsbehörde die Art und den Zweck der Untersu-
chung mit und übermittelt ihr danach in regelmässigen Abständen die 
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aktualisierten Informationen, die erforderlich sind, damit die EFTA-
Überwachungsbehörde ihre Aufgaben nach den Abs. 4 und 6 erfüllen 
kann.‘" 

8. Der Wortlaut von Anpassung i Ziff. vii erhält folgende Fassung: 
"Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 6 Unterabs. 1 die Wörter ‚Un-
beschadet der Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch 
den Wortlaut ‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungs-
behörde nach Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten 
zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs‘ 
und die Wörter ‚die Behörde‘ durch den Wortlaut ‚die EFTA-Über-
wachungsbehörde‘ ersetzt." 

9. Nach Anpassung i wird folgende Anpassung eingefügt: 
"ia) In Art. 17a Abs. 1 und 3 wird nach den Wörtern ‚die Behörde‘ 

der Wortlaut ‚und die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt 
und das entsprechende Verb in den Plural gesetzt." 

10. Der Text von Anpassung k erhält folgende Fassung: 
"Art. 19 wird wie folgt angepasst: 
i) In den Abs. 1, 1a und 3a wird nach den Wörtern ‚die Behörde‘ 

der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 
ii) In Abs. 3 wird nach den Wörtern ‚für die betroffenen zuständigen 

Behörden‘ der Wortlaut ‚in den EU-Mitgliedstaaten‘ eingefügt. 
iii) In Abs. 3 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

‚Erzielen die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten in Fällen, 
die ausschliesslich sie betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genannten 
Schlichtungsphase keine Einigung, so kann die EFTA-Über-
wachungsbehörde einen Beschluss fassen, mit dem diese Behör-
den dazu verpflichtet werden, zur Beilegung der Angelegenheit 
bestimmte Massnahmen zu treffen oder von solchen abzusehen, 
und die Einhaltung des EWR-Abkommens zu gewährleisten. 
Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde ist für die be-
troffenen zuständigen Behörden bindend. Die EFTA-Über-
wachungsbehörde kann die zuständigen Behörden mit ihrem Be-
schluss auffordern, einen von ihnen gefassten Beschluss aufzuhe-
ben oder zu ändern oder die Befugnisse, die sie nach den einschlä-
gigen Bestimmungen des EWR-Abkommens haben, wahrzuneh-
men. 
Erzielen die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EU-
Mitgliedstaaten und eines oder mehrerer EFTA-Staaten in Fällen, 
die sie gleichermassen betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genann-
ten Schlichtungsphase keine Einigung, so können die Behörde 
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und die EFTA-Überwachungsbehörde einen Beschluss fassen, 
mit dem die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten be-
ziehungsweise der EFTA-Staaten dazu verpflichtet werden, zur 
Beilegung der Angelegenheit bestimmte Massnahmen zu treffen 
oder von solchen abzusehen, und die Einhaltung des EWR-
Abkommens zu gewährleisten. Die Beschlüsse der Behörde und 
der EFTA-Überwachungsbehörde sind für die betroffenen zu-
ständigen Behörden bindend. Die Behörde und die EFTA-
Überwachungsbehörde können die zuständigen Behörden mit 
ihren Beschlüssen auffordern, einen von ihnen gefassten Be-
schluss aufzuheben oder zu ändern oder die Befugnisse, die sie 
nach den einschlägigen Bestimmungen des EWR-Abkommens 
haben, wahrzunehmen. 
Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüg-
lich auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen 
oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgear-
beiteten Entwürfe erlassen.‘ 

iv) In Abs. 4 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚Unbeschadet 
der Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch den 
Wortlaut ‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungs-
behörde nach Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines 
Gerichtshofs‘, die Wörter ‚die Behörde‘ durch den Wortlaut ‚die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ sowie das Wort ‚Unionsrechts‘ 
durch das Wort ‚EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

v) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unver-
züglich auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen 
oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgear-
beiteten Entwürfe erlassen.‘" 

11. Der Text von Anpassung n erhält folgende Fassung: 
"In Art. 22 Abs. 4 wird nach den Wörtern ‚des Europäischen Parla-
ments, des Rates oder der Kommission‘ der Wortlaut ‚, der EFTA-
Überwachungsbehörde oder des Ständigen Ausschusses der EFTA-
Staaten‘ eingefügt." 

12. Nach Anpassung n werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"na) In Art. 28 Abs. 3 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

‚Delegieren die zuständigen Behörden nach Abs. 1 Aufgaben und 
Pflichten, die in einem EFTA-Staat niedergelassene natürliche 
und juristische Personen betreffen und für diese unmittelbar ver-
bindlich sind, an die Behörde, so ersucht die Behörde die EFTA-
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Überwachungsbehörde, solche Massnahmen zu ergreifen. Be-
schlüsse, Interimsbeschlüsse, Mitteilungen, einfache Ersuchen, 
Widerrufe von Beschlüssen und sonstige Massnahmen der 
EFTA-Überwachungsbehörde nach diesem Absatz stützen sich 
auf einen Entwurf der Behörde.‘ 

nb) In Art. 30 Abs. 7 wird nach dem Wort ‚Kommission‘ der Wort-
laut ‚sowie an den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und 
die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

nc) Art. 33 Abs. 3 wird wie folgt angepasst: 
i) In Unterabs. 3 wird nach den Wörtern ‚der Kommission‘ 

der Wortlaut ‚, dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten‘ 
eingefügt. 

ii) In Unterabs. 4 wird nach dem Wort ‚Kommission‘ der 
Wortlaut ‚sowie den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten‘ 
eingefügt." 

13. Nach Anpassung o wird folgende Anpassung eingefügt: 
"oa) In Art. 36 Abs. 5 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚das 

Europäische Parlament, den Rat, die Kommission‘ durch den 
Wortlaut ‚den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten, die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ ersetzt." 

14. Der Text von Anpassung q erhält folgende Fassung: 
"Art. 39 wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚Behörde‘ der Wortlaut ‚und 

die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt und das vorange-
hende Verb in den Plural gesetzt. 

ii) In Abs. 2 werden folgende Unterabsätze angefügt: 
‚Bei der Ausarbeitung eines Entwurfs für die EFTA-Über-
wachungsbehörde gemäss dieser Verordnung unterrichtet die Be-
hörde die EFTA-Überwachungsbehörde in der Amtssprache des 
Adressaten darüber und setzt eine Frist, innerhalb derer die 
EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung der Dring-
lichkeit, der Komplexität und der möglichen Folgen der Angele-
genheit jeder natürlichen oder juristischen Person, einschliesslich 
einer zuständigen Behörde, die Adressat des zu fassenden Be-
schlusses ist, die Möglichkeit gibt, zum Gegenstand des Beschlus-
ses Stellung zu nehmen.‘ 

iii) In Abs. 5 werden folgende Unterabsätze angefügt: 
‚Hat die EFTA-Überwachungsbehörde einen Beschluss nach 
Art. 18 Abs. 3 oder Abs. 4 erlassen, so überprüft sie diesen Be-
schluss in angemessenen Abständen. Die EFTA-Überwachungs-
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behörde unterrichtet die Behörde über bevorstehende Überprü-
fungen sowie über jede Entwicklung, die sie als für die Überprü-
fung relevant erachtet. 
Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde über die Ände-
rung oder Aufhebung eines Beschlusses wird auf der Grundlage 
der von der Behörde ausgearbeiteten Entwürfe erlassen. Recht-
zeitig vor jeder geplanten Überprüfung legt die Behörde der 
EFTA-Überwachungsbehörde Schlussfolgerungen vor, gegebe-
nenfalls zusammen mit einem Entwurf.‘ 

iv) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 6 nach den Wörtern ‚die Be-
hörde‘ der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
eingefügt." 

15. Der Text von Anpassung s erhält folgende Fassung: 
"Art. 43 wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach den Wörtern ‚Leitlinien und Beschlüsse‘ der 

Wortlaut ‚, bereitet Entwürfe für die EFTA-Überwachungs-
behörde vor‘ eingefügt. 

ii) In den Abs. 4, 5 und 6 wird nach den Wörtern ‚dem Rat‘ der 
Wortlaut ‚, der EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen 
Ausschuss der EFTA-Staaten‘ eingefügt." 

16. Nach Anpassung w wird folgende Anpassung eingefügt: 
"wa) In Art. 62 Abs. 1 Bst. b wird folgender Unterabsatz angefügt: 

‚die EFTA-Staaten beteiligen sich an dem unter diesem Buchsta-
ben genannten Beitrag der Union. Für diesen Zweck gelten die 
Verfahren des Art. 82 Abs. 1 Bst. a des EWR-Abkommens und 
des Protokolls 32 zum EWR-Abkommen sinngemäss;‘" 

17. Der Text von Anpassung x erhält folgende Fassung: 
"In Art. 67 wird Folgendes angefügt: 
‚Die EFTA-Staaten räumen der Behörde und deren Bediensteten Vor-
rechte und Befreiungen ein, die denen im Protokoll Nr. 7 über die Vor-
rechte und Befreiungen der Europäischen Union, das dem EUV und 
dem AEUV beigefügt ist, entsprechen.‘" 

Art. 8 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird Nummer 31i (Verordnung 
(EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates) wie folgt 
geändert: 
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1. Folgender Gedankenstrich wird angefügt: 
"- 32019 R 2175: Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 
27.12.2019, S. 1), berichtigt in ABl. L 131 vom 5.5.2022, S. 9" 

2. Der Text von Anpassung b erhält folgende Fassung: 
"Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkom-
men und sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, be-
zeichnen die Ausdrücke Mitgliedstaat(en) und zuständige Behörden 
neben ihrer Bedeutung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten be-
ziehungsweise deren zuständige Behörden." 

3. Nach Anpassung f wird folgende Anpassung eingefügt: 
"fa) In Art. 3 Abs. 3 wird nach dem Wort ‚Kommission,‘ der Wortlaut 

‚der EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen Ausschuss 
der EFTA-Staaten,‘ eingefügt." 

4. Der Wortlaut von Anpassung g Ziff. ii erhält folgende Fassung: 
"Für die EFTA-Staaten werden die Unterabs. 2 und 3 durch folgenden 
Wortlaut ersetzt: 
‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüglich 
auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen oder auf Er-
suchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgearbeiteten Entwürfe 
erlassen. 
Die EFTA-Überwachungsbehörde überprüft den in den ersten beiden 
Unterabsätzen genannten Beschluss in geeigneten Zeitabständen, min-
destens aber alle sechs Monate. 
Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt der Behörde so bald wie mög-
lich nach der Annahme des in den ersten beiden Unterabsätzen ge-
nannten Beschlusses das Ablaufdatum mit. Rechtzeitig vor Ablauf der 
Frist von sechs Monaten gemäss Unterabs. 3 legt die Behörde der 
EFTA-Überwachungsbehörde Schlussfolgerungen vor, gegebenen-
falls zusammen mit einem Entwurf. Die EFTA-Überwachungsbe-
hörde kann die Behörde über jede Entwicklung unterrichten, die sie 
als für die Überprüfung relevant erachtet. 
Nach mindestens zwei aufeinanderfolgenden Verlängerungen und auf 
der Grundlage einer ordnungsgemässen Analyse mit dem Ziel der Be-
wertung der Auswirkungen auf den Kunden oder Verbraucher kann 
die EFTA-Überwachungsbehörde die jährliche Verlängerung des Ver-
bots beschliessen. 
Ein EFTA-Staat kann die EFTA-Überwachungsbehörde ersuchen, ih-
ren Beschluss zu überprüfen. Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet 
dieses Ersuchen an die Behörde weiter. In diesem Fall erwägt die Be-
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hörde gemäss dem Verfahren nach Art. 44 Abs. 1 Unterabs. 2 die Aus-
arbeitung eines neuen Entwurfs für die EFTA-Überwachungsbehörde. 
In den Fällen, in denen die Behörde parallel zu einem von der EFTA-
Überwachungsbehörde erlassenen Beschluss einen Beschluss ändert 
oder aufhebt, arbeitet die Behörde unverzüglich einen Entwurf für die 
EFTA-Überwachungsbehörde aus.‘" 

5. Nach Anpassung g wird folgende Anpassung eingefügt: 
"ga) Bezugnahmen auf das Unionsrecht in den Art. 9a und 17a sind 

als Bezugnahmen auf das EWR-Abkommen zu verstehen." 
6. Nach Anpassung h werden folgende Anpassungen eingefügt: 

"ha) Art. 16a wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

‚Die Behörde kann auf Ersuchen des Ständigen Ausschusses 
der EFTA-Staaten oder der EFTA-Überwachungsbehörde 
oder von Amts wegen zu allen in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fallenden Fragen Stellungnahmen an den Ständigen 
Ausschuss der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwachungs-
behörde richten.‘ 

ii) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 
‚Die Behörde kann dem Ständigen Ausschuss der EFTA-
Staaten oder der EFTA-Überwachungsbehörde auf deren 
Ersuchen technische Beratung in den Bereichen leisten, die 
in den in Art. 1 Abs. 2 genannten Gesetzgebungsakten auf-
geführt sind.‘ 

hb) Art. 16b wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach den Wörtern ‚Organe und Einrichtungen 

der Union‘ der Wortlaut ‚sowie des Ständigen Ausschusses 
der EFTA-Staaten und der EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
eingefügt. 

ii) In Abs. 1 werden die Wörter ‚Amtssprache der Union‘ 
durch den Wortlaut ‚Amtssprache der Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

iii) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 
‚Die Behörde übermittelt Fragen, die einer Auslegung des 
EWR-Abkommens bedürfen, an die Kommission und die 
EFTA-Überwachungsbehörde. Die Kommission und die 
EFTA-Überwachungsbehörde konsultieren einander zu 
Fragen, die einer Auslegung des EWR-Abkommens bedür-
fen, um eine gemeinsame Antwort vorzulegen. Alle Ant-
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worten der Kommission und/oder der EFTA-Über-
wachungsbehörde werden von der Behörde veröffentlicht.‘" 

7. Der Wortlaut von Anpassung i Ziff. iv erhält folgende Fassung: 
"In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚In den Fällen, in denen die Behörde darlegt, wie sie in dem betreffen-
den Fall vorzugehen gedenkt, und gegebenenfalls eine angebliche Ver-
letzung oder Nichtanwendung des EWR-Abkommens in Bezug auf 
eine zuständige Behörde eines EFTA-Staates untersucht, teilt sie der 
EFTA-Überwachungsbehörde die Art und den Zweck der Untersu-
chung mit und übermittelt ihr danach in regelmässigen Abständen die 
aktualisierten Informationen, die erforderlich sind, damit die EFTA-
Überwachungsbehörde ihre Aufgaben nach den Abs. 4 und 6 erfüllen 
kann.‘" 

8. Der Wortlaut von Anpassung i Ziff. vii erhält folgende Fassung: 
"Für die EFTA-Staaten werden in Abs. 6 Unterabs. 1 die Wörter ‚Un-
beschadet der Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch 
den Wortlaut ‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Überwachungs-
behörde nach Art. 31 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten 
zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs‘ 
und die Wörter ‚die Behörde‘ durch den Wortlaut ‚die EFTA-
Überwachungsbehörde‘ ersetzt." 

9. Nach Anpassung i wird folgende Anpassung eingefügt: 
"ia) In Art. 17a Abs. 1 und 3 wird nach den Wörtern ‚die Behörde‘ 

der Wortlaut ‚und die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt 
und das entsprechende Verb in den Plural gesetzt." 

10. Der Text von Anpassung k erhält folgende Fassung: 
"Art. 19 wird wie folgt angepasst: 
i) In den Abs. 1, 1a und 3a wird nach den Wörtern ‚die Behörde‘ 

der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 
ii) In Abs. 3 wird nach den Wörtern ‚für die betroffenen zuständigen 

Behörden‘ der Wortlaut ‚in den EU-Mitgliedstaaten‘ eingefügt. 
iii) In Abs. 3 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

‚Erzielen die zuständigen Behörden der EFTA-Staaten in Fällen, 
die ausschliesslich sie betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genannten 
Schlichtungsphase keine Einigung, so kann die EFTA-Über-
wachungsbehörde einen Beschluss fassen, mit dem diese Behör-
den dazu verpflichtet werden, zur Beilegung der Angelegenheit 
bestimmte Massnahmen zu treffen oder von solchen abzusehen, 
und die Einhaltung des EWR-Abkommens zu gewährleisten. 
Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde ist für die be-
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troffenen zuständigen Behörden bindend. Die EFTA-Über-
wachungsbehörde kann die zuständigen Behörden mit ihrem Be-
schluss auffordern, einen von ihnen gefassten Beschluss aufzuhe-
ben oder zu ändern oder die Befugnisse, die sie nach den einschlä-
gigen Bestimmungen des EWR-Abkommens haben, wahrzuneh-
men. 
Erzielen die zuständigen Behörden eines oder mehrerer EU-
Mitgliedstaaten und eines oder mehrerer EFTA-Staaten in Fällen, 
die sie gleichermassen betreffen, innerhalb der in Abs. 2 genann-
ten Schlichtungsphase keine Einigung, so können die Behörde 
und die EFTA-Überwachungsbehörde einen Beschluss fassen, 
mit dem die zuständigen Behörden der EU-Mitgliedstaaten be-
ziehungsweise der EFTA-Staaten dazu verpflichtet werden, zur 
Beilegung der Angelegenheit bestimmte Massnahmen zu treffen 
oder von solchen abzusehen, und die Einhaltung des EWR-
Abkommens zu gewährleisten. Die Beschlüsse der Behörde und 
der EFTA-Überwachungsbehörde sind für die betroffenen zu-
ständigen Behörden bindend. Die Behörde und die EFTA-
Überwachungsbehörde können die zuständigen Behörden mit 
ihren Beschlüssen auffordern, einen von ihnen gefassten Be-
schluss aufzuheben oder zu ändern oder die Befugnisse, die sie 
nach den einschlägigen Bestimmungen des EWR-Abkommens 
haben, wahrzunehmen. 
Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unverzüg-
lich auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen 
oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgear-
beiteten Entwürfe erlassen.‘ 

iv) In Abs. 4 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚Unbeschadet 
der Befugnisse der Kommission nach Art. 258 AEUV‘ durch den 
Wortlaut ‚Unbeschadet der Befugnisse der EFTA-Über-
wachungsbehörde nach Art. 31 des Abkommens zwischen den 
EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und 
eines Gerichtshofs‘, die Wörter ‚die Behörde‘ durch den Wortlaut 
‚die EFTA-Überwachungsbehörde‘ sowie das Wort ‚Unions-
rechts‘ durch das Wort ‚EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

v) In Abs. 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Beschlüsse der EFTA-Überwachungsbehörde werden unver-
züglich auf der Grundlage der von der Behörde von Amts wegen 
oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde ausgear-
beiteten Entwürfe erlassen.‘" 
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11. Der Text von Anpassung n erhält folgende Fassung: 
"In Art. 22 Abs. 4 wird nach den Wörtern ‚des Europäischen Parla-
ments, des Rates oder der Kommission‘ der Wortlaut ‚, der EFTA-
Überwachungsbehörde oder des Ständigen Ausschusses der EFTA-
Staaten‘ eingefügt." 

12. Nach Anpassung n werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"na) In Art. 28 Abs. 3 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

‚Delegieren die zuständigen Behörden nach Abs. 1 Aufgaben und 
Pflichten, die in einem EFTA-Staat niedergelassene natürliche 
und juristische Personen betreffen und für diese unmittelbar ver-
bindlich sind, an die Behörde, so ersucht die Behörde die EFTA-
Überwachungsbehörde, solche Massnahmen zu ergreifen. Be-
schlüsse, Interimsbeschlüsse, Mitteilungen, einfache Ersuchen, 
Widerrufe von Beschlüssen und sonstige Massnahmen der EFTA-
Überwachungsbehörde nach diesem Absatz stützen sich auf einen 
Entwurf der Behörde.‘ 

nb) In Art. 30 Abs. 7 wird nach dem Wort ‚Kommission‘ der Wort-
laut ‚sowie an den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten und 
die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

nc) Art. 33 Abs. 3 wird wie folgt angepasst: 
i) In Unterabs. 3 wird nach den Wörtern ‚der Kommission‘ 

der Wortlaut ‚, dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten‘ 
eingefügt. 

ii) In Unterabs. 4 wird nach dem Wort ‚Kommission‘ der 
Wortlaut ‚sowie den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten‘ 
eingefügt." 

13. Nach Anpassung o wird folgende Anpassung eingefügt: 
"oa) In Art. 36 Abs. 5 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚das 

Europäische Parlament, den Rat, die Kommission‘ durch den 
Wortlaut ‚den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten, die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt." 

14. Der Text von Anpassung q erhält folgende Fassung: 
"Art. 39 wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚Behörde‘ der Wortlaut ‚und 

die EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt und das vorange-
hende Verb in den Plural gesetzt. 
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ii) In Abs. 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Bei der Ausarbeitung eines Entwurfs für die EFTA-Über-
wachungsbehörde gemäss dieser Verordnung unterrichtet die Be-
hörde die EFTA-Überwachungsbehörde in der Amtssprache des 
Adressaten darüber und setzt eine Frist, innerhalb derer die 
EFTA-Überwachungsbehörde unter Berücksichtigung der Dring-
lichkeit, der Komplexität und der möglichen Folgen der Angele-
genheit jeder natürlichen oder juristischen Person, einschliesslich 
einer zuständigen Behörde, die Adressat des zu fassenden Be-
schlusses ist, die Möglichkeit gibt, zum Gegenstand des Beschlus-
ses Stellung zu nehmen.‘ 

iii) In Abs. 5 werden folgende Unterabsätze angefügt: 
‚Hat die EFTA-Überwachungsbehörde einen Beschluss nach 
Art. 18 Abs. 3 oder Abs. 4 erlassen, so überprüft sie diesen Be-
schluss in angemessenen Abständen. Die EFTA-Überwachungs-
behörde unterrichtet die Behörde über bevorstehende Überprü-
fungen sowie über jede Entwicklung, die sie als für die Überprü-
fung relevant erachtet. 
Der Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde über die Ände-
rung oder Aufhebung eines Beschlusses wird auf der Grundlage 
der von der Behörde ausgearbeiteten Entwürfe erlassen. Recht-
zeitig vor jeder geplanten Überprüfung legt die Behörde der 
EFTA-Überwachungsbehörde Schlussfolgerungen vor, gegebe-
nenfalls zusammen mit einem Entwurf.‘ 

iv) Für die EFTA-Staaten wird in Abs. 6 nach den Wörtern ‚die Be-
hörde‘ der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
eingefügt." 

15. Der Text von Anpassung s erhält folgende Fassung: 
"Art. 43 wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach den Wörtern ‚Leitlinien und Beschlüsse‘ der 

Wortlaut ‚, bereitet Entwürfe für die EFTA-Überwachungsbehörde 
vor‘ eingefügt. 

ii) In den Abs. 4, 5 und 6 wird nach den Wörtern ‚dem Rat‘ der 
Wortlaut ‚, der EFTA-Überwachungsbehörde, dem Ständigen 
Ausschuss der EFTA-Staaten‘ eingefügt." 
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16. Nach Anpassung w wird folgende Anpassung eingefügt: 
"wa) In Art. 62 Abs. 1 Bst. b wird folgender Unterabsatz angefügt: 

‚die EFTA-Staaten beteiligen sich an dem unter diesem Buchsta-
ben genannten Beitrag der Union. Für diesen Zweck gelten die 
Verfahren des Art. 82 Abs. 1 Bst. a des EWR-Abkommens und 
des Protokolls 32 zum EWR-Abkommen sinngemäss;‘" 

17. Der Text von Anpassung x erhält folgende Fassung: 
"In Art. 67 wird Folgendes angefügt: 
‚Die EFTA-Staaten räumen der Behörde und deren Bediensteten Vor-
rechte und Befreiungen ein, die denen im Protokoll Nr. 7 über die Vor-
rechte und Befreiungen der Europäischen Union, das dem EUV und 
dem AEUV beigefügt ist, entsprechen.‘" 

Art. 9 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird Nummer 31l (Verordnung 
(EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates) wie folgt ge-
ändert: 
1. Folgender Gedankenstrich wird angefügt: 

"- 32019 R 2175: Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 18. Dezember 2019 (ABl. L 334 vom 
27.12.2019, S. 1), berichtigt in ABl. L 131 vom 5.5.2022, S. 9" 

2. Der Text von Anpassung a erhält folgende Fassung: 
"Ungeachtet der Bestimmungen von Protokoll 1 zu diesem Abkom-
men und sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, be-
zeichnen die Ausdrücke Mitgliedstaat(en) und zuständige Behörden 
neben ihrer Bedeutung in der Verordnung auch die EFTA-Staaten be-
ziehungsweise deren zuständige Behörden." 

3. Die bisherigen Anpassungen b bis e werden die Anpassungen f bis i. 
4. Nach Anpassung a werden folgende Anpassungen eingefügt: 

"b) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, arbeiten 
die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 
und die EFTA-Überwachungsbehörde für die Zwecke dieser Ver-
ordnung zusammen, tauschen Informationen aus und konsultieren 
einander, insbesondere vor Ergreifen etwaiger Massnahmen. 

c) Beschlüsse, Interimsbeschlüsse, Mitteilungen, einfache Ersuchen, 
Widerrufe von Beschlüssen und sonstige Massnahmen der EFTA-
Überwachungsbehörde nach Art. 34, Art. 35, Art. 48b Abs. 1, 
Art. 48c Abs. 3, Art. 48d Abs. 5, Art. 48e Abs. 1, Art. 48f Abs. 1, 
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Art. 48g Abs. 1 und Art. 48i Abs. 8 werden unverzüglich auf der 
Grundlage von Entwürfen angenommen, die die ESMA von Amts 
wegen oder auf Ersuchen der EFTA-Überwachungsbehörde aus-
arbeitet. 

d) In Art. 34 Abs. 1a wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. 
der EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

e) In Art. 40 wird nach Abs. 1 der folgende Absatz eingefügt: 

‚1a) Für die Zwecke dieser Verordnung ist die EFTA-Über-
wachungsbehörde die zuständige Behörde für Administratoren 
kritischer Referenzwerte im Sinne von Art. 20 Abs. 1 Bst. a und c, 
die in einem EFTA-Staat niedergelassen sind.‘" 

5. Nach Anpassung i werden folgende Anpassungen eingefügt: 
"j) In Art. 48a wird Folgendes angefügt: 

‚Die der EFTA-Überwachungsbehörde oder Bediensteten der 
EFTA-Überwachungsbehörde oder sonstigen von ihr bevollmäch-
tigten Personen nach den Art. 48b bis 48d übertragenen Befugnisse 
dürfen nicht genutzt werden, um die Offenlegung von Informatio-
nen oder Unterlagen zu verlangen, die dem Berufsgeheimnis unter-
liegen.‘ 

k) Art. 48b wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚oder, 

bei in einem EFTA-Staat niedergelassenen Personen, die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

ii) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 1 Unterabs. 2 folgende Fas-
sung: 
‚Die zuständigen Behörden stellen auf Ersuchen der EFTA-
Überwachungsbehörde das Informationsersuchen an Kontri-
butoren zu kritischen Referenzwerten im Sinne von Art. 20 
Abs. 1 Bst. a und c der vorliegenden Verordnung und leiten 
die erhaltenen Informationen unverzüglich an die EFTA-
Überwachungsbehörde weiter.‘ 

iii) In den Abs. 3 und 5 wird für die EFTA-Staaten das Wort 
‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ er-
setzt. 

iv) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Bst. g folgende Fassung: 
‚weist auf das Recht nach Art. 36 des Abkommens zwischen 
den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbe-
hörde und eines Gerichtshofes hin, den Beschluss durch den 
EFTA-Gerichtshof überprüfen zu lassen.‘ 
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v) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die gemäss diesem 
Artikel erhaltenen Informationen unverzüglich an die ESMA 
weiter.‘ 

l) Art. 48c wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wörter ‚bzw. 

die EFTA-Überwachungsbehörde, falls die Person, die Ge-
genstand der Untersuchung ist, in einem EFTA-Staat nieder-
gelassen ist,‘ in der jeweils grammatisch korrekten Form ein-
gefügt. 

ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die Bediensteten der ESMA und sonstige von ihr bevoll-
mächtigte Personen sind berechtigt, die EFTA-Über-
wachungsbehörde bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ge-
mäss diesem Artikel zu unterstützen und sich auf Ersuchen 
der ESMA an den Untersuchungen zu beteiligen.‘ 

iii) In den Abs. 2 bis 4 wird für die EFTA-Staaten das Wort 
‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ er-
setzt. 

iv) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 3 Satz 2 folgende Fassung: 
‚In dem Beschluss sind Gegenstand und Zweck der Untersu-
chung, die in Art. 48g vorgesehenen Zwangsgelder und das 
Recht, den Beschluss durch den EFTA-Gerichtshof gemäss 
Art. 36 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten zur Er-
richtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs 
überprüfen zu lassen, angegeben.‘ 

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 6 Unterabs. 2 folgende Fas-
sung: 
‚Für die Zwecke von Bst. b kann das nationale Gericht die 
EFTA-Überwachungsbehörde um detaillierte Erläuterungen 
ersuchen, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus denen 
die EFTA-Überwachungsbehörde annimmt, dass ein Ver-
stoss gegen diese Verordnung erfolgt ist, sowie in Bezug auf 
die Schwere des mutmasslichen Verstosses und die Art der 
Beteiligung der Person, gegen die sich die Zwangsmassnah-
men richten. Das nationale Gericht darf jedoch weder die 
Notwendigkeit der Untersuchung prüfen noch die Übermitt-
lung der in den Akten der ESMA und der EFTA-Über-
wachungsbehörde enthaltenen Informationen verlangen. Die 
Rechtmässigkeit des Beschlusses der EFTA-Überwachungs-
behörde unterliegt ausschliesslich der Prüfung durch den 
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EFTA-Gerichtshof gemäss dem Abkommen zwischen den 
EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde 
und eines Gerichtshofs.‘ 

m) Art. 48d wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. 

die EFTA-Überwachungsbehörde im Falle von in EFTA-
Staaten niedergelassenen Personen‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet die gemäss diesem 
Artikel erhaltenen Informationen unverzüglich an die ESMA 
weiter.‘ 

iii) In den Abs. 2 bis 8 wird für die EFTA-Staaten das Wort 
‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ er-
setzt. 

iv) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 5 Satz 2 folgende Fassung: 
‚In diesem Beschluss sind Gegenstand, Zweck und Zeitpunkt 
des Beginns der Kontrolle, die in Art. 48g vorgesehenen 
Zwangsgelder sowie das Recht, den Beschluss durch den 
EFTA-Gerichtshof gemäss dem Abkommen zwischen den 
EFTA-Staaten über die Errichtung einer Überwachungsbe-
hörde und eines Gerichtshofs überprüfen zu lassen, angege-
ben.‘ 

v) Für die EFTA-Staaten erhält Abs. 10 folgende Fassung: 

‚10) Geht bei einem nationalen Gericht ein Antrag auf Ge-
nehmigung einer Kontrolle vor Ort gemäss Abs. 1 oder einer 
Unterstützung gemäss Abs. 7 ein, prüft das Gericht, 
a) ob der in Abs. 5 genannte Beschluss der EFTA-Über-

wachungsbehörde echt ist; 
b) ob die zu ergreifenden Massnahmen verhältnismässig und 

weder willkürlich noch unangemessen sind. 
Für die Zwecke von Bst. b kann das nationale Gericht die 
EFTA-Überwachungsbehörde um detaillierte Erläuterungen 
ersuchen, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus denen 
die EFTA-Überwachungsbehörde annimmt, dass ein Verstoss 
gegen diese Verordnung erfolgt ist, sowie in Bezug auf die 
Schwere des mutmasslichen Verstosses und die Art der Betei-
ligung der Personen, gegen die sich die Zwangsmassnahmen 
richten. Das nationale Gericht darf jedoch weder die Not-
wendigkeit der Untersuchung prüfen noch die Übermittlung 
der in den Akten der ESMA und der EFTA-Überwachungs-
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behörde enthaltenen Informationen verlangen. Die Recht-
mässigkeit des Beschlusses der EFTA-Überwachungsbehörde 
unterliegt ausschliesslich der Prüfung durch den EFTA-
Gerichtshof gemäss dem Abkommen zwischen den EFTA-
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines 
Gerichtshofs.‘ 

n) Art. 48e wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚oder, 

bei in einem EFTA-Staat niedergelassenen Personen, die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 2 Unterabs. 1 wird für die EFTA-Staaten das Wort 
‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ er-
setzt. 

iii) In Abs. 2 Bst. h wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ 
durch den Wortlaut ‚ESMA und der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ ersetzt. 

iv) In Abs. 3 wird Folgendes angefügt: 
‚Die EFTA-Überwachungsbehörde teilt der für den Verstoss 
verantwortlichen Person unverzüglich jede gemäss Abs. 1 er-
griffene Massnahme mit und setzt die zuständigen Behörden 
und die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Die 
ESMA veröffentlicht jede derartige Massnahme innerhalb von 
zehn Arbeitstagen, nachdem sie ergriffen wurde, auf ihrer 
Website. Die EFTA-Überwachungsbehörde veröffentlicht 
ebenfalls sämtliche von ihr ergriffenen Massnahmen inner-
halb von zehn Werktagen auf ihrer Website. 
Die in Unterabs. 3 genannte Veröffentlichung umfasst 
a) den Hinweis, dass die für den Verstoss verantwortliche 

Person das Recht hat, den erlassenen Beschluss vor dem 
EFTA-Gerichtshof überprüfen zu lassen; 

b) gegebenenfalls eine Erklärung darüber, dass ein derartiges 
Verfahren eingeleitet wurde, mit dem Hinweis, dass Kla-
gen vor dem EFTA-Gerichtshof keine aufschiebende Wir-
kung haben; 

c) den Hinweis, dass der EFTA-Gerichtshof die Möglichkeit 
hat, die Anwendung eines angefochtenen Beschlusses 
nach Art. 40 des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und 
eines Gerichtshofs auszusetzen.‘ 
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o) Art. 48f wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚oder, 

bei in einem EFTA-Staat niedergelassenen Personen, die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 2 werden in Bezug auf die EFTA-Staaten die Wörter 
‚dem einschlägigen Unionsrecht‘ durch den Wortlaut ‚den 
einschlägigen Bestimmungen des EWR-Abkommens‘ ersetzt. 

iii) In Abs. 3 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch 
das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 

p) Art. 48g wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird nach dem Wort ‚ESMA‘ der Wortlaut ‚oder, 

bei in einem EFTA-Staat niedergelassenen Personen, die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

ii) In Abs. 4 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚der 
ESMA‘ durch den Wortlaut ‚der EFTA-Überwachungs-
behörde‘ und die Wörter ‚die ESMA‘ durch den Wortlaut ‚die 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 

q) Art. 48h wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird Folgendes angefügt: 

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde veröffentlicht ebenfalls 
sämtliche von ihr gemäss den Art. 48f und 48g verhängten 
Geldbussen und Zwangsgelder unter den in diesem Absatz 
aufgeführten Bedingungen, die für die Offenlegung von Geld-
bussen und Zwangsgeldern durch die ESMA gelten.‘ 

ii) In Abs. 3 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ durch 
das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 

iii) In Abs. 3 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚das Eu-
ropäische Parlament, den Rat‘ durch den Wortlaut ‚die 
ESMA, den Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten‘ ersetzt. 

iv) In Abs. 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Der Ständige Ausschuss der EFTA-Staaten entscheidet über 
die Zuweisung der Beträge der von der EFTA-Überwachungs-
behörde eingezogenen Geldbussen und Zwangsgelder.‘ 

r) Art. 48i wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 Satz 1 wird für die EFTA-Staaten das Wort ‚ESMA‘ 

durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 
ii) In Abs. 1 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚benennt 

sie aus dem Kreis ihrer Bediensteten einen unabhängigen Un-
tersuchungsbeauftragten zur Untersuchung des Sachverhalts‘ 
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durch den Wortlaut ‚benennt die EFTA-Überwachungsbe-
hörde nach Rücksprache mit der ESMA aus dem Kreis ihrer 
Bediensteten einen unabhängigen Untersuchungsbeauftrag-
ten zur Untersuchung des Sachverhalts‘ ersetzt. 

iii) In Abs. 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
‚Der von der EFTA-Überwachungsbehörde benannte Unter-
suchungsbeauftragte darf nicht direkt oder indirekt in die Be-
aufsichtigung der Referenzwerte, auf die sich der Verstoss be-
zieht, einbezogen sein oder gewesen sein und nimmt seine 
Aufgaben unabhängig vom Kollegium der EFTA-Über-
wachungsbehörde und vom Rat der Aufseher der ESMA 
wahr.‘ 

iv) In den Abs. 2, 5 und 7 wird für die EFTA-Staaten nach dem 
Wort ‚Rat der Aufseher der ESMA‘ der Wortlaut ‚und der 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

v) In Abs. 4 wird für die EFTA-Staaten nach dem Wort ‚ESMA‘ 
der Wortlaut ‚und die EFTA-Überwachungsbehörde‘ einge-
fügt und das Verb am Ende des Satzes in den Plural gesetzt. 

vi) In den Abs. 8 und 11 wird für die EFTA-Staaten das Wort 
‚ESMA‘ durch das Wort ‚EFTA-Überwachungsbehörde‘ er-
setzt. 

vii) In Abs. 8 wird folgender Unterabsatz angefügt: 
"Die EFTA-Überwachungsbehörde übermittelt der ESMA 
alle notwendigen Informationen und Akten für die Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen im Rahmen dieses Absatzes." 

viii) In Abs. 9 wird für die EFTA-Staaten nach den Wörtern ‚Rates 
der Aufseher der ESMA‘ der Wortlaut ‚bzw. der EFTA-
Überwachungsbehörde‘ eingefügt. 

s) Art. 48j wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 werden die folgenden Unterabsätze angefügt: 

‚Vor der Ausarbeitung eines Entwurfs für die EFTA-Über-
wachungsbehörde gemäss den Art. 48f, 48g und 48e gibt die 
ESMA den Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, 
Gelegenheit, zu den im Rahmen des Verfahrens getroffenen 
Feststellungen angehört zu werden. Die ESMA stützt ihre 
Entwürfe nur auf Feststellungen, zu denen sich die Personen, 
die Gegenstand des Verfahrens sind, äussern konnten. 
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Die EFTA-Überwachungsbehörde stützt ihre Beschlüsse ge-
mäss den Art. 48f, 48g und 48e nur auf Feststellungen, zu de-
nen sich die Personen, die Gegenstand des Verfahrens sind, 
äussern konnten. 
Die Unterabs. 3 und 4 gelten nicht für den Fall, dass dringende 
Massnahmen gemäss Art. 48e ergriffen werden müssen, um 
ernsthaften und unmittelbar bevorstehenden Schaden vom 
Finanzsystem abzuwenden. In einem solchen Fall kann die 
ESMA einen Entwurf ausarbeiten und die EFTA-Über-
wachungsbehörde einen Interimsbeschluss fassen. Die ESMA 
muss den betreffenden Personen die Gelegenheit geben, so 
bald wie möglich nach der Ausarbeitung des Entwurfs gehört 
zu werden.‘ 

ii) In Abs. 2 werden für die EFTA-Staaten die Wörter ‚Akten der 
ESMA‘ durch den Wortlaut ‚Akten der ESMA und der 
EFTA-Überwachungsbehörde‘ und die Wörter ‚interne vor-
bereitende Unterlagen der ESMA‘ durch den Wortlaut ‚in-
terne vorbereitende Unterlagen der ESMA und der EFTA-
Überwachungsbehörde‘ ersetzt. 

t) In Art. 48l Abs. 1 werden folgende Unterabsätze angefügt: 
‚Die EFTA-Überwachungsbehörde stellt den in Art. 40 Abs. 1 ge-
nannten Administratoren mit Sitz in einem EFTA-Staat Gebühren 
auf derselben Grundlage in Rechnung wie die Gebühren, die ande-
ren in Art. 40 Abs. 1 genannten Administratoren gemäss dieser 
Verordnung und den in Abs. 3 aufgeführten delegierten Rechtsak-
ten in Rechnung gestellt werden. 
Die von der EFTA-Überwachungsbehörde gemäss diesem Absatz 
eingezogenen Gebühren werden unverzüglich an die ESMA wei-
tergeleitet.‘ 

u) Art. 48m wird wie folgt angepasst: 
i) In Abs. 1 wird vor den Wörtern ‚spezifische Aufsichtsaufga-

ben‘ der Wortlaut ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ 
eingefügt. 

ii) In den Abs. 2 bis 5 werden nach dem Wort ‚ESMA‘ die Wör-
ter ‚bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde‘ in der jeweils 
grammatisch korrekten Form eingefügt. 

iii) In Abs. 5 wird nach den Wörtern ‚die Möglichkeit der ESMA‘ 
der Wortlaut ‚bzw. der EFTA-Überwachungsbehörde‘ einge-
fügt.‘ 
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iv) Folgender Absatz wird angefügt: 

‚6) Vor einer Übertragung von Aufgaben nach diesem Ar-
tikel konsultieren die ESMA und die EFTA-Überwachungs-
behörde einander.‘ 

v) Art. 48n wird für die EFTA-Staaten wie folgt angepasst: 
i) Das Wort ‚ESMA‘ wird durch das Wort ‚EFTA-Über-

wachungsbehörde‘ ersetzt. 
ii) Die Angabe ‚1. Januar 2022‘ wird durch die Angabe ‚Tag des 

Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses Nr. 88/2026 vom 20. März 2026‘ ersetzt. 

iii) Die Angabe ‚vor dem 1. Oktober 2021‘ wird durch die An-
gabe ‚mehr als drei Monate vor dem Tag des Inkrafttretens 
des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 
88/2026 vom 20. März 2026‘ ersetzt. 

iv) Folgender Absatz wird angefügt: 

‚6) Die EFTA-Überwachungsbehörde leitet gegebenen-
falls Kopien aller nach diesem Artikel erhaltenen Unterlagen, 
Arbeitsdokumente, Aufzeichnungen und Arbeitspapiere un-
verzüglich an die ESMA weiter.‘" 

Art. 10 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2019/2175, berichtigt in ABl. L 
131 vom 5.5.2022, S. 9, und (EU) 2019/2176 sowie der Richtlinie (EU) 
2019/2177 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 11 

Dieser Beschluss tritt am 21. März 2026 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen6. 

 
6 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt. 
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Art. 12 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 20. März 2026. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien 
zum Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 88/2026 vom 20. März 2026 zur Aufnahme der 

Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Parla-
ments und des Rates in das Abkommen 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Aufnahme der Verordnung 
(EU) 2019/2175 des Europäischen Parlaments und des Rates die unmittel-
bare Anwendung des Protokolls Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiun-
gen der Europäischen Union auf Staatsangehörige der EFTA-Staaten im 
Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats der Europäischen Union gemäss Art. 11 
dieses Protokolls unberührt lässt. 


